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TAGESORDNUNG

TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, des gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Ge-
schäftsjahr 2020

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht 

vorgesehen, weil der Verwaltungsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresab-

schluss damit festgestellt ist.

TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 8.190.640,36 in vollem 

Umfang auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Ge-
schäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrates für die-

sen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Ge-
schäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktoren für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

 
TOP 5:
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, zum Abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. Des Weiteren schlägt der Verwaltungs-

rat vor, die GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, zum Prüfer für etwaige prüferische 

Durchsichten von Halbjahresfinanzinformationen und ggfls. Quartalsberichten für das Geschäftsjahr 2021 zu wäh-

len.

TOP 6:
Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-Verordnung in Verbindung mit §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 SE-Aus-

führungsgesetz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus 

mindestens drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 
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Der Verwaltungsrat schlägt vor, 

a) Herrn Prof. Dr. Rainer Hofmann, Hochschulprofessor, Ludwigshafen, und

b) Herrn Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid

jeweils mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Verwaltungsrats zu bestellen.

Die Bestellung erfolgt jeweils für eine Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft, also für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der 

Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Jahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet.

Herr Martin Rubensdörffer und Herr Prof. Dr. Rainer Hofmann sind nicht Mitglied eines weiteren Organs im Sinne 

des § 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SE-Ausführungsgesetz.

TOP 7:
Beschlussfassung über den Wechsel vom monistischen zum dualistischen Leitungs- 
system und Satzungsneufassung

Die Leitung und Kontrolle der Bitcoin Group SE erfolgt derzeit im Rahmen des monistischen Systems über ein ein-

heitlichen Leitungs- und Kontrollorgan, hier den Verwaltungsrat, und soll zukünftig im dualistischen System über 

den Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan und den Vorstand als Leitungsorgan erfolgen. Die Satzung einer SE kann auf 

Grundlage von Art. 38 Buchstabe b) Variante 1 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 

über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) – „SE-Verordnung“ –, auch ein so genanntes dualistisches System 

mit einem Leitungs- und einem Aufsichtsorgan vorsehen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, durch Änderung der Satzung der Bitcoin Group SE in ein dualistisches System gemäß 

Art. 38 Buchstabe b) Variante 1, 43ff. der SE-Verordnung, §§ 15 ff. SE-Ausführungsgesetz mit einem Vorstand und 

einem Aufsichtsrat zu wechseln.

Der Wechsel des Leitungssystems erfordert eine Anpassung der Satzung der Bitcoin Group SE auf das dualistische 

System. Insbesondere sind die bisherigen satzungsmäßigen Kompetenzen des Verwaltungsrats entsprechend der 

gesetzlichen Kompetenzverteilung im dualistischen System auf den Vorstand und den Aufsichtsrat als künftige Or-

gane der Bitcoin Group SE aufzuteilen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Auf den Zeitpunkt der Eintragung der unter b) genannten Satzungsänderung in das Handelsregister wird das 

monistische Leitungssystem der Gesellschaft durch das dualistische Leitungssystem ersetzt.

b) Zur Umsetzung des Wechsels des Leitungssystems wird die Satzung geändert und insgesamt wie folgt neu ge-

fasst:
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„ SATZUNG DER BITCOIN GROUP SE

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

Bitcoin Group SE

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Herford.

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und das Betreiben innovativer Business-Konzepte und 

Technologien mit Wachstumspotenzial, insbesondere die Entwicklung und das Betreiben von Marktplätzen im 

Internet für den Erwerb und Veräußerung von Kryptowährungen, sowie die Entwicklung und Vermarktung von 

Blockchain-Technologien. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar 

oder mittelbar dienen oder zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck insbesondere auch 

Zweigniederlassungen, Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland errichten sowie andere Unter-

nehmen und Gesellschaften im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen und diese Unternehmen, 

Gesellschaften und Beteiligungen auch wieder veräußern sowie die Geschäftsführung für solche und andere 

Unternehmen und Gesellschaften übernehmen, Unternehmen oder Betriebe pachten und Unternehmensver-

träge abschließen. Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmen sollen dabei in der Regel unter-

nehmerische Beteiligungen sein, bei denen ein Einfluss der Gesellschaft auf die unternehmerische Tätigkeit 

aufgrund einer Mehrheitsbeteiligung oder in sonstiger Weise gegeben ist.

(3) Die Gesellschaft kann den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder auch teilweise oder vollständig 

mittelbar über Unternehmen und Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, ausüben. Die Gesellschaft darf auch 

die gesamte operative Tätigkeit auf Unternehmen und Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, auslagern und 

die eigenen Tätigkeiten auf die Übernahme von Holdingfunktionen beschränken. 

§ 3 Bekanntmachungen und Übermittlung
   

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

II.
Grundkapital und Aktien

 

§ 4 Grundkapital und Aktien
 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.000.000,00. Es ist eingeteilt in 5.000.000 auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien.
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(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen.

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG be-

stimmt werden.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 1. Juni 2024 um bis zu EUR 2.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2019). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei nach § 

186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für eine oder mehrere 

Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals auszuschließen,

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) (nachstehend zusammen „Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Opti-

onsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder 

einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch werden, ein 

Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten als Aktionär zustünde;

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grund-

kapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf den Betrag von 10% des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, 

der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 

aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert werden, soweit 

eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei 

Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissi-

onsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb 

anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(iv) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – zum Zwe-

cke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-

men oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die 

gegen Sacheinlagen ausgegeben werden.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapital-

erhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 abzuändern.

(5) (Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das noch kein 

Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapi-

talerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei 

Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von aufgrund des Ermächti-
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gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) (nachstehend zusammen „Schuldverschreibungen“). Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 

zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 jeweils fest-

zulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer von ihr abhängi-

gen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 ausgegeben bzw. garantiert worden werden, von 

ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Ak-

tien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen be-

dient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für 

alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich 

zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, 

für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten oder der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptver-

sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-

dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2019 abzuändern.

III. 
Organe der Gesellschaft

 

§ 5 Dualistisches System
 

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem dualistischen System. Die Organe der Gesellschaft sind:

 

- der Aufsichtsrat;

- der Vorstand; und

- die Hauptversammlung.

IV.
Vorstand 

§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Auch bei einem Grundkapital von mehr als EUR 

3.000.000,00 kann der Vorstand aus einem Mitglied bestehen.

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 

des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

(3) Falls nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, kann sich der Vorstand durch ein-

stimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 
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§ 7 Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft
 
(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft 
allein.

(2) Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann allgemein oder für den Einzelfall beschließen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder 
von dem Verbot der Mehrfachvertretung (§ 181 BGB 2. Alt.) befreit sind. § 112 AktG bleibt unberührt. 

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung. 

(5) Der Aufsichtsrat legt in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss fest, welche Arten von 
Geschäften nur mit seiner Zustimmung durch den Vorstand vorgenommen werden dürfen.

V. 
Aufsichtsrat 

§ 8 Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne Aufsichtsratsmitglieder oder für den Gesamtauf-
sichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das sechste Geschäftsjahr nach der 
Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Amtsdau-
er eines Aufsichtsratsmitglieds endet jedoch spätestens sechs Jahre nach seiner Bestellung. Eine Wiederwahl 
ist möglich. 

(3) Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt nur für den Rest 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.  

(4) Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung für die gleiche Zeit ebenso viele Ersatz-
mitglieder wählen und die Reihenfolge bestimmen, in der sie an die Stelle der während ihrer Amtszeit ausschei-
denden Aufsichtsratsmitglieder für die restliche Amtsdauer treten. Ein Ersatzmitglied kann auch für mehrere 
bestimmte Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt niederlegen, ohne Angabe von Grün-
den unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen, unter Angabe eines wichtigen Grundes jederzeit. Die Nieder-
legung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft.

§ 9 Vorsitzender und Stellvertreter 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden für die in § 8 Abs. (2) festgelegte Amtszeit gewählt.

(3) Scheidet der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter während der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Auf-
sichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 10 Innere Ordnung und Beschlussfassung 
 

(1) In jedem Kalenderjahr muss der Aufsichtsrat vier Sitzungen abhalten. Er hat ferner Sitzungen dann abzuhalten, 

wenn es gesetzlich erforderlich ist oder sonst im Interesse der Gesellschaft geboten erscheint. 
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(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen 

Stellvertreter mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, telegrafisch oder per E-Mail oder einer vergleich-

baren Art und Weise unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung soll unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen erfolgen; in dringenden Fällen oder mit Zustimmung aller Aufsichtsratsmitglieder kann 

die Einberufungsfrist abgekürzt werden.

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende oder - sofern dieser verhindert ist - sein 

Stellvertreter.  

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein 

Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Abwesende Auf-

sichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Aufsichtsrats teilnehmen, indem sie durch andere Auf-

sichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen oder ihre Stimme durch Email mit qualifi-

zierter elektronischer Signatur (§ 126a BGB) abgeben. 

(5) Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats. Sollte eine Mehrheit nicht zustande kom-

men, so entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Art und die Form der Beschlussfassung 

bestimmt der Vorsitzende der Sitzung. 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen gefasst. Der Aufsichtsrat kann auf An-

ordnung des Vorsitzenden (bzw. des Stellvertreters) auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich, telegra-

fisch, fernmündlich, per Telefax, Videokonferenz oder per E-Mail oder einer vergleichbaren Art und Weise (ein-

schließlich einer Kombination mehrerer dieses Methoden) abstimmen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem 

Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht; ein Widerspruchs-

recht besteht nicht, wenn die Beschlussfassung in der Weise durchgeführt wird, dass die daran teilnehmenden 

Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Telekommunikation im Sinne allseitigen und gleichzeitigen Sehens 

und Hörens miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können. Der Vorsitzen-

de des Aufsichtsrats (bzw. der Stellvertreter) teilt die Form der Beschlussfassung in der Einberufung mit.  

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung 

zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift unverzüglich allen 

Mitgliedern zuzuleiten.

(8) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse erforder-

lichen Willenserklärungen abzugeben und an den Aufsichtsrat gerichtete Erklärungen in Empfang zu nehmen. 

§ 11 Geschäftsordnung und Änderung der Satzungsfassung 
 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung 

eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.  

§ 12 Auslagenersatz, Vergütung
 

(1) Der Aufsichtsrat erhält eine Vergütung, die von der Hauptversammlung festgelegt wird. Der Vorsitzende erhält 

das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das 1,5-Fache der Vergütung eines einfachen Aufsichtsrats-

mitglieds. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält seine in Ausführung der Tätigkeiten als Aufsichtsrat angefalle-

nen angemessenen Auslagen gegen Nachweis erstattet.

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält die auf die Vergütung und/ oder einen Auslagenersatz etwaig anfallende 
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Umsatzsteuer erstattet, soweit das Aufsichtsratsmitglied berechtigt ist, der Gesellschaft die Umsatzsteuer ge-

sondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausübt.

(3) Soweit ein Aufsichtsratsmitglied sein Amt nicht während des gesamten Geschäftsjahres innehat, wird ihm die 

jeweilige Vergütung nach § 12 Abs. 1 der Satzung zeitanteilig für die Monate gewährt, in denen er sein Amt inne-

hatte.

VI. 
Hauptversammlung

§ 13 Ort und Einberufung
 

(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Börse 

oder in jeder deutschen Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder, in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, durch den Auf-

sichtsrat einberufen.

(3) Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines 

besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der in der Einladung bezeichneten Adresse bei der Gesell-

schaft anmelden. Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss in Textform (§ 126 b BGB) erfolgen und 

hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Er ist durch den 

Letztintermediär (d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt) in deutscher oder englischer 

Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

innerhalb der Frist nach § 123 Abs. 3 AktG zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemes-

sende Frist für den Zugang der Anmeldung und den Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen 

werden.

(5) Der Vorstand ist dazu ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne physische 

Anwesenheit vor Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 

ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand 

ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Haupt-

versammlung bekannt gemacht.

§ 14 Durchführung der Hauptversammlung
 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder eine andere vom Aufsichtsrat bestimm-

te Person geleitet. Der Aufsichtsrat kann Dritte ohne Rücksicht darauf, ob sie dem Unternehmen angehören, 

zum Versammlungsleiter bestimmen. Ein Vorstand oder der beurkundende Notar dürfen nicht zum Versamm-

lungsleiter bestimmt werden.

(2) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.

(3) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner. 

Ferner kann er das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbeson-

dere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Versamm-

lungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags 
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angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur Verfügung ste-

henden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren 

sachgerechten Kriterien unterscheiden.

(4) Der Versammlungsleiter bestimmt das Abstimmungsverfahren. Er kann eine von der Einladung abweichende 

Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen.

§ 15 Beschlussfassung der Hauptversammlung

(1) Jede Aktie gewährt eine Stimme.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen, mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-

men bzw. - sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist - der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen.

(3) Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit 

vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals. 

(4) Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form (§ 126 b BGB). In der Einberufung zur Hauptversammlung kann Abweichendes bestimmt werden. § 135 

Aktiengesetz bleibt unberührt.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne selbst oder durch einen Ver-

treter an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

VII. Jahresabschluss

§ 16 Jahresabschluss
 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss sowie, wenn gesetzlich erforderlich, den 

Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat mit dem Vor-

schlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie dem Abschlussprüfer (soweit die Gesellschaft gesetzlich 

prüfpflichtig ist oder eine freiwillige Prüfung erfolgt) vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, ge-

gebenenfalls den Lagebericht (soweit ein solcher aufgestellt wurde) sowie den Vorschlag für die Verwendung 

des Bilanzgewinns zu prüfen. Soweit die Gesellschaft gesetzlich prüfpflichtig ist, hat der Abschlussprüfer an 

den Verhandlungen des Aufsichtsrats teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu 

berichten.

(2) Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat 

seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten.

(3) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich 

die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns und wählt ggfs. den Abschlussprüfer.
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VIII. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 17 Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden sollten, lässt dies 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Gesellschafter verpflichten sich, etwaige unwirksame 

oder undurchführbare Bestimmungen durch wirksame bzw. durchführbare Bestimmungen zu ersetzen, die dem 

von den Gesellschaftern Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommen. Gleiches gilt im Fall einer Lücke.

 

§ 18 Gründungskosten
 

Die Kosten und Steuern der Gründung kann die Gesellschaft tragen, und zwar bis zu einem Höchstbetrag von bis zu 

7.500,00 Euro.“

c) Zur weiteren Umsetzung des Wechsels des Leitungssystems wird der Beschluss der Hauptversammlung der Ge-

sellschaft vom 12. Juli 2019 zu TOP 7 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts) dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem Zeit-

punkt der Eintragung der unter vorstehend lit. b) genannten Satzungsänderung sämtliche dem Verwaltungsrat 

im Rahmen dieses Beschlusses durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigungen als Ermächtigungen für 

den Vorstand gelten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die jeweils genannten Maßnahmen zu treffen. 

TOP 8:
Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats 

Die unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Änderung des Leitungssystems hin zu einem dualistischen System, 

bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat, erfordert zugleich die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder in erforderlicher 

Zahl.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach Art. 40 Abs. 2 und 3 der SE-Verordnung i.V.m. § 17 SE-Ausführungsgesetz in Verbin-

dung mit § 8 Abs. 1 der Satzung der Bitcoin Group SE in der unter Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden Fassung 

ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen zu a) bis d) jeweils in den Aufsichtsrat zu wählen 

a) Herrn Prof. Dr. Rainer Hofmann, Hochschulprofessor, Ludwigshafen, 

b) Herrn Dr. rer. pol. Markus Pertlwieser, Banker, Bad Soden am Taunus 

c) Herrn Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid

d) Herrn Alexander Müller, Mitglied des Bundestags, Niedernhausen

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7 für 

Zwecke der Umwandlung ins dualistische System beschlossenen Neufassung der Satzung für eine Amtsperiode ge-

mäß § 8 Abs. 2 der Satzung der Bitcoin Group SE in das zuständige Handelsregister der Gesellschaft, d.h., für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der 

Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Jahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Amtsdauer eines Auf-

sichtsratsmitglieds endet jedoch spätestens sechs Jahre nach der Bestellung.
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TOP 9:
Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 21. August 2020

Mit Rücksicht auf die verzögerte gerichtliche Bestellung eines Verwaltungsratsmitglieds besteht eine Rechtsunsi-

cherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020. 

Vor diesem Hintergrund sollen diese Beschlüsse höchst vorsorglich noch einmal durch die Hauptversammlung ge-

nehmigt werden. 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung genehmigt höchst vorsorglich die nachfolgenden Beschlüsse der ordentlichen Hauptver-

sammlung vom 21. August 2020:

 

a) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019 (TOP 2 der ordent-

lichen Hauptversammlung vom 21. August 2020) 

 

Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Bilanzgewinn nach HGB von EUR 450.347,17 wird wie folgt verwendet:

 • Vortrag auf neue Rechnung = EUR 450.347,17

b) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 3 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)

Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2019 

Entlastung erteilt.

c) Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 4 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)

Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden geschäftsführenden Direktoren wird für das Geschäftsjahr 2019 Ent-

lastung erteilt.

d) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2020 (TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)

Die GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, wird zum Abschlussprüfer und Konzern-

abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 bestellt sowie zum Prüfer für etwaige prüferische Durchsichten von 

Halbjahresfinanzinformationen und Quartalsberichten für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

e) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bitcoin Group SE und der 

futurum bank AG (TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)

Dem Gewinnabführungsvertrag wird zugestimmt.

Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags, über den die ordentliche Hauptversammlung vom 21. August 2020 Be-

schluss gefasst hat, hat folgenden Wortlaut (entsprechend dem zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschlag mit 

den Änderungen in den Ziffern 1.3, 1.4 und 5.3 im Vergleich zu der Fassung, die im Bundesanzeiger am 15. Juli 2021 

veröffentlicht wurde):
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GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG

zwischen

(1) Bitcoin Group SE mit Sitz in Herford, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Oeynhausen unter 

HRB 14745

- nachfolgend „Organträgerin” genannt -

(2) futurum bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt 

am Main unter HRB 117044

- nachfolgend „Organgesellschaft” genannt -

Die Organträgerin und die Organgesellschaft werden nachfolgend einzeln „Partei“ und gemeinschaftlich „Partei-
en“ genannt.

PRÄAMBEL:

(A) Das Grundkapital der Organgesellschaft beträgt EUR 1.500.000,00 und ist in voller Höhe erbracht. 

(B) Die Organträgerin ist die 100 %-ige Muttergesellschaft der Organgesellschaft. 

(C) Das Geschäftsjahr der Organgesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

(D) Zwischen der Organträgerin und der Organgesellschaft soll ab dem 1. Januar 2020 eine körperschaft- und ge-

werbesteuerliche Organschaft errichtet werden.

Dies vorausgeschickt, wird zwischen den Parteien dieser Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen („Vertrag“):

1. Gewinnabführung 

1.1 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn, der sich unter Be-

rücksichtigung der nachstehenden Ziffern 1.2 bis 1.4 ergibt, unter entsprechender Anwendung sämtlicher Re-

gelungen des § 301 AktG, in seiner jeweils gültigen Fassung, an die Organträgerin abzuführen. Abzuführen ist 

demnach gemäß § 301 AktG, in seiner bei Unterzeichnung dieses Vertrages gültigen Fassung, der ohne die 

Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, um 

den Betrag, der – soweit gesetzlich erforderlich – entsprechend § 300 AktG, in seiner jeweils gültigen Fassung, in 

die gesetzliche Rücklage einzustellen ist, und um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag.

1.2 Die Organgesellschaft kann im eigenen Ermessen Beträge aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen im 

Sinne von § 272 Abs. 3 HGB einstellen oder dem „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ im Sinne von § 340g HGB 

zuweisen, soweit dies handelsrechtlich und steuerrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung wirtschaftlich begründet ist. 

1.3 Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen im Sinne von § 272 Abs. 3 HGB sind 

aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen, wenn die 

Organträgerin dies verlangt und wenn dies bei vernünftiger kaufmännischer Betrachtung gerechtfertigt ist, so-

weit keine rechtlichen Bestimmungen dem entgegenstehen. § 301 S. 2 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung 

gilt entsprechend. Die Regelung der Ziffer 1.2 bleibt hierdurch unberührt und ist im Zweifelsfall vorrangig.

1.4 Die Abführung von Beträgen aus vorvertraglichem Gewinnvortrag oder aus der Auflösung von anderen vorver-

traglichen Gewinn- oder Kapitalrücklagen sowie während der Dauer dieses Vertrags gebildeten Kapitalrückla-

gen im Sinne von § 272 Abs. 2 und Abs. 3 HGB ist ausgeschlossen; die Beträge dürfen auch nicht zum Ausgleich 
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eines Jahresfehlbetrages der Organgesellschaft verwendet werden. Die Regelung der Ziffer 1.2 bleibt hierdurch 

unberührt und ist im Zweifelsfall vorrangig.

1.5 Die Organträgerin kann eine Vorababführung von Gewinnen verlangen, wenn und soweit eine Vorabdividende 

gesetzlich zulässig ist, insbesondere unter Beachtung von §§ 57 ff. AktG gezahlt werden könnte. Die Vorabab-

führungen werden mit dem sich aus dem festgestellten Jahresabschluss der Organgesellschaft gemäß dieser 

Ziffer 1.1 ergebenden Anspruch der Organträgerin auf Gewinnabführung verrechnet.

2. Verlustübernahme

2.1 Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend. 

2.2 Die Organträgerin kann jederzeit freiwillig Abschlagszahlungen auf einen erwarteten Jahresfehlbetrag leisten.

3. Fälligkeit, Verzinsung

3.1 Die Ansprüche auf Gewinnabführung nach Ziffer 1.1 und die Verlustübernahme nach Ziffer 2.1 entstehen mit 

Ablauf des jeweiligen Bilanzstichtages der Organgesellschaft und sind zu diesem Zeitpunkt fällig.

3.2 Die Abrechnung ist im Jahresabschluss der Organgesellschaft bereits zu berücksichtigen. Der Verlustübernah-

meanspruch sowie die Gewinnabführungspflicht sind jeweils ab dem Zeitpunkt der vorgenannten Fälligkeit bis 

zu deren Erfüllung mit 3 % p.a. zu verzinsen. Jede Partei kann von der anderen Partei eine Anpassung des vor-

genannten Zinssatzes verlangen, wenn dieser nicht mehr angemessen ist. In diesem Fall werden die Parteien 

über eine Anpassung des Zinssatzes verhandeln. 

3.3 Der jeweilige Anspruch ist spätestens mit Ablauf von vier Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses der 

Organgesellschaft zu erfüllen. Ansprüche aus etwaigem Zahlungsverzug bleiben unberührt.

4. Kein Ausgleich und keine Abfindung 

Da an der Organgesellschaft keine außenstehenden Aktionäre beteiligt sind, ist das Angebot eines Ausgleichs ana-

log § 304 AktG und einer angemessenen Abfindung analog § 305 AktG nicht erforderlich.

5. Wirksamkeit, Vertragsdauer 

5.1 Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmungen der Hauptversammlungen der Par-

teien.

5.2 Der Vertrag wird mit der Eintragung in das für die Organgesellschaft zuständige Handelsregister wirksam. Die 

Gewinnabführung nach Ziffer 1 dieses Vertrages und die Verlustübernahme nach Ziffer 2 dieses Vertrages gel-

ten erstmals für das gesamte Geschäftsjahr der Organgesellschaft, während dessen dieser Vertrag in das für die 

Organgesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen wurde.

5.3 Dieser Vertrag ist, unabhängig von Ziffer 5.4, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jeder Partei 

mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft schriftlich gekündigt 

werden, frühestens jedoch mit Wirkung auf den Ablauf von fünf (Zeit-)Jahren nach Beginn des Geschäftsjahres 

der Organgesellschaft, für das die Gewinnabführung nach Ziffer 1 dieses Vertrages und die Verlustübernahme 

nach Ziffer 2 dieses Vertrages erstmals wirksam steuerlich anerkannt wird. Fällt das Ende der fünf Zeitjahre 

(z.B. wegen Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres) auf einen Zeitpunkt innerhalb des laufenden Geschäftsjahres 



HAUPTVERSAMMLUNG 2020 15

der Organgesellschaft, so verlängert sich die Laufzeit dieses Vertrages bis zum Ablauf dieses Geschäftsjahres. 

Die sich hieraus ergebende feste Vertragslaufzeit beginnt, abhängig von der tatsächlichen Eintragung in das 

Handelsregister der Organgesellschaft, voraussichtlich am 1. Januar 2020, und endet somit voraussichtlich am 

31. Dezember 2025. Die vorstehende Laufzeit ist lediglich exemplarisch genannt und ersetzt nicht die konkrete 

Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsregistereintragung. Die Kündigung berührt nicht 

die Verpflichtung der Organträgerin, der Organgesellschaft einen vollen Ausgleich für alle Verluste während des 

laufenden Geschäftsjahres, zu dessen Ende die Kündigung erfolgte, zu gewährleisten. 

5.4 Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn die Organträgerin infolge einer Veräußerung oder einer Einbringung von Geschäftsanteilen an der Organ-

gesellschaft nicht mehr mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt ist, und bei Verschmelzung, Spaltung 

oder Liquidation der Organträgerin oder der Organgesellschaft. 

5.5 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

5.6 Wenn der Vertrag endet, hat die Organträgerin den Gläubigern der Organgesellschaft entsprechend § 303 AktG 

Sicherheit zu leisten.

6. Schlussbestimmungen

6.1 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 

der Schriftform, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt insbesondere auch für 

eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.

6.2 Dieser Vertrag sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehenden vertraglichen und außervertraglichen (ein-

schließlich deliktische) Ansprüche, Rechte und sonstigen Rechtsfragen sowie sämtliche Ansprüche, Rechte und 

sonstige Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Nichtbestehen, der Unwirksamkeit oder der Beendigung 

dieses Vertrages unterliegen deutschem Recht; und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche dieser Ansprü-

che, Rechte und sonstigen Rechtsfragen ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main.

6.3 Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vorgaben der §§ 14 und 17 KStG in ihrer 

jeweils geltenden Fassung bzw. gegebenenfalls die entsprechenden Nachfolgereglungen zu beachten. Soweit 

einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit Ziffer 2.1 in Konflikt stehen sollten, geht Ziffer 2.1 diesen Bestim-

mungen vor.

6.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden oder sollte der Vertrag lückenhaft sein, so wird dadurch der Vertrag in seiner Wirksamkeit und 

in seinem übrigen Inhalt nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Be-

stimmung tritt eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung, die in gesetzlich zulässiger Weise dem 

wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages am nächsten kommt und die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie 

die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder die Lückenhaftigkeit erkannt hätten.

***

Der Gewinnabführungsvertrag, die Jahresabschlüsse und die Geschäftsberichte der Bitcoin Group SE zum 31. De-

zember 2017, 2018 und 2019, die Jahresabschlüsse der futurum bank AG zum 31. Dezember 2017, 2018 und 2019 

sowie der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Verwaltungsrates der Bitcoin Group SE und des 

Vorstandes der futurum bank AG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://bitcoingroup.com/de/

corporate-governance/hauptversammlung veröffentlicht abrufbar.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt. Da-

rüber hinaus werden die Unterlagen auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft ausliegen
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ALLGEMEINE HINWEISE

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre be-

rechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die Anmel-

dung muss bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum 09.07.2021 (24.00 

Uhr mitteleuropäische Sommerzeit), erfolgen und der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 

25.06.2021 (00:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) beziehen (der „Nachweisstichtag“) und der Gesellschaft eben-

falls bis zum 09.07.2021 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat 

durch eine von dem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depot-

konten führt) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung zu erfolgen.

Die Anmeldung sowie der Nachweis müssen der Gesellschaft rechtzeitig unter der nachfolgenden Adresse zugegan-

gen sein:

Bitcoin Group SE

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Fax: 089 / 21027 289

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in vorstehend beschriebener Weise erbracht hat. Die Berechti-

gung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiese-

nen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu-

ßerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen 

nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Um-

fang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 

Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimm-

berechtigt.

Nach fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der ge-

nannten Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-

sandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevollmäch-

tigte ausüben lassen wollen, frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG 

(d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt) anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der 

Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktio-

näre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das 

für den Aktionär die Depotkonten führt) angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.

 

Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
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2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. den Letztintermedi-
är i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt), eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine 
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft müs-
sen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Auf der Rückseite der Eintritts-
karte befindet sich ein Formular, welches zur Erteilung einer Vollmacht gebraucht werden kann. Möglich ist aber 
auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular wird auf Ver-
langen in Textform jeder stimmberechtigten Person übermittelt.
 
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleichge-
stellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Re-
gelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem 
jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Aktiengesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem 
bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Voll-
machtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der 
in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der 
Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für 
die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirk-
samkeit der Stimmabgabe nicht.
 
Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachtsformular senden Sie bitte aus organisatorischen Gründen bis zum 
15.07.2021 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) an folgende Adresse:

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089 / 21027 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
 

3. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach Art. 56 S. 2, 
3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grund-
kapital von Euro 500.000 erreichen, können nach Art. 56 S. 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG ver-
langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich 
an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft spätestens am 01.07.2021 (24.00 
Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, ein solches Verlangen schriftlich an 

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
zu übersenden.
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Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Verwaltungsrats über den Antrag halten. 
Bei der Berechnung bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich 
hingewiesen wird.
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be-
kanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie wer-
den außerdem unter der Internetadresse https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung 
bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt.

4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 01.07.2021 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) (eingehend) 
unter Angabe ihres Namens Anträge gegen einen Vorschlag des Verwaltungsrates zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. § 126 Abs. 1 AktG sowie unter Angabe ihres Namens Vorschläge zur Wahl 
von Verwaltungsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. § 127 AktG übersenden. 
Diese Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an eine der folgenden Adressen zu 
richten:

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089 / 21027 298
E-Mail: antraege@linkmarketservices.de
 
Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende 
Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetad-
resse https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung veröffentlicht. Etwaige Stellungnah-
men der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht.
 
5. Auskunftsrecht nach Art. 53 SE-VO, § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Verwaltungsrat Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erfor-
derlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. Auch hier ist aber Voraussetzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
Tagesordnung erforderlich ist.
 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu stel-
len. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in bestimmten, in Art. 53 SE-VO i.V.m. § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die 
Auskunft zu verweigern.
 
6. Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer per-
sonenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. An-
zahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Ak-
tionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien perso-
nenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Haupt-
versammlung anmelden.
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Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Bitcoin Group SE
Nordstraße 14
32051 Herford
Fax: +49-5221-6943525
E-Mail: ir2021@bitcoingroup.com 
 
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 
erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistun-
gen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 
Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister 
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung 
können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten 
erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 
bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten ver-
öffentlicht.
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach Beendigung 
der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Ein-
zelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptver-
sammlung erforderlich.
 
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich 
Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschrän-
kung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von 
unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus ha-
ben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat 
(Recht auf „Datenportabilität“).
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:
datenschutz@bitcoingroup.com
 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
 
Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:
 
Carsten Knoop – Datenschutzbeauftragter
Bitcoin Group SE
Nordstraße 14
32051 Herford
Fax: +49-5221-6943525
E-Mail: datenschutz@bitcoingroup.com

Herford, im Juni 2021
 
Bitcoin Group SE
Der Verwaltungsrat


